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Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
IV Invalidenversicherung
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
EL Ergänzungsleistungen
BV Bundesverfassung
BPV Bundesamt für Privatversicherungen

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

AI Assurance-invalidité
PME petites et moyennes entreprises
PC Prestations complémentaires
Cst Constitution fédérale
OFAP Office fédéral des assurances privées
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Ein weiteres Urteil bezüglich EL fällte das Bundesgericht im September 2020 und zwar
in der Frage, ab wann bei rückwirkender Berechnung von EL Freizügigkeitsgelder
angerechnet werden. Dem Betroffenen waren im Februar 2018 rückwirkend ab
November 2014 eine ganze IV-Rente sowie EL zugesprochen worden. Im April 2018
wurde sein Pensionskassenguthaben frühzeitig ausbezahlt, was bei Bezug einer vollen
Invalidenrente möglich ist. Bei der rückwirkenden Berechnung der EL wurde nun das
Freizügigkeitsguthaben aber bereits ab November 2014 angerechnet. Nachdem das
Verwaltungsgericht des Kantons Bern eine entsprechende Beschwerde abgewiesen
hatte, entschied das Bundesgericht im Sinne des Klägers: Das Freizügigkeitsguthaben
sei erst ab 1. März 2018 zu berücksichtigen, zumal nur tatsächlich vorhandene Vermögen
und Einkommen angerechnet werden dürfen, über die auch verfügt werden kann. Da
die Möglichkeit zum Bezug des Freizügigkeitsgeldes erst ab dem Zeitpunkt bestehe, ab
dem die IV-Verfügung rechtskräftig sei, könne das Guthaben auch erst ab dann
angerechnet werden. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 30.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Indem es erstmals eine Ungleichbehandlung von Mann und Frau direkt beseitigte, fällte
das Eidg. Versicherungsgericht in Luzern einen Entscheid mit Signalwirkung. Es wurde
erkannt, dass eine kantonalrechtliche Ordnung, wonach einerseits der Anspruch auf
Witwerrente nur besteht, wenn der Witwer während der Ehe auf den Verdienst der
Ehefrau angewiesen war und er nachher nicht voll erwerbsfähig ist, währenddem
anderseits der Anspruch auf Witwenrente allein durch den Tod des Ehemannes
begründet wird, eine geschlechtsspezifische Unterscheidung darstellt, die sich weder
mit biologischen noch mit funktionalen Verschiedenheiten der Geschlechter
rechtfertigen lässt und daher gegen Art. 4 Abs. 2 BV verstösst. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 25.10.1990
MARIANNE BENTELI

Da das BPV trotz persönlichem Vorsprechen von Abgeordneten deren Ansicht nach nur
unzureichende Unterlagen vorlegte, gründeten Parlamentarierinnen und Parlamentarier
die „Schutzgemeinschaft für KMU und ihre Versicherten“. Unter dem Präsidium von
Nationalrat Ineichen (fdp, LU) und dem Vizepräsidium von Nationalrat und SGK-NR-
Präsident Bortoluzzi (svp, ZH) gehörten ihr als weitere Mitglieder die Nationalrätinnen
Egerszegi (fdp, AG) und Fetz (sp, BS), Nationalrat Rechsteiner (sp, BS) sowie Ständerat
und SGK-SR-Präsident Frick (cvp, SZ) an. Die Gründung der Vereinigung war nötig im
Hinblick auf eine allfällige Beschwerde, mit der die Offenlegung weiterer Unterlagen
erreicht werden sollte. Unterstützung fand sie beim Präsidenten des Gewerbeverbands.
Aber auch der Präsident des Arbeitgeberverbandes, grundsätzlich ein Befürworter der
Senkung des Umwandlungssatzes auf unter 6,8%, befand, eine derartige Massnahme
könne nicht schockartig ergriffen werden, sondern müsse über Jahre erfolgen. Die
Gewerkschaften beschlossen ebenfalls eine Beschwerde. Beide Rekurse wurde Mitte
September eingereicht. Insgesamt gingen 29 Begehren um aufschiebende Wirkung ein,
die Ende Jahr von der zuständigen Eidgenössischen Rekurskommission abgelehnt
wurden. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.09.2003
MARIANNE BENTELI

1) BG-Urteil vom 30.9.20 (9C_135_2020); NZZ, 28.10.20
2) Presse vom 25.10.90; Bund, 27.10.90. Für weitere Urteile des EVG im Bereich BVG siehe: TA, 27.1. (Fusionen von
Pensionskassen) und 2.2.90 (Klagerecht der Gewerkschaften); NZZ, 9.11.90 (Leistungskumulationen).
3) AZ, 24.7.03; SoZ, 27.7.03; Presse vom 13.9.03; NZZ, 2.12.03.
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